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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §25 Abs1 zweiter Satz;

AlVG 1977 §25 Abs1;

Rechtssatz

Ein im Zivilrechtsweg aufgeklärter Irrtum über die vermeintliche Beendigung eines Dienstverhältnisses als Folge einer

strafgerichtlichen Verurteilung ist dem Fall einer rückwirkenden Feststellung des Bestehens eines

Beschäftigungsverhältnisses gleichzuhalten.
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